
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024

Fachbereich FB Finanzen Erstellungsdatum: 10.01.2022
Verfasser Janett Zaumseil Aktenzeichen 20.44.00

Betreff:

Verwendung des Jahresergebnisses der SWG mbH für das Geschäftsjahr 2020

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt, den Jahresüberschuss der Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 508.395,94 EUR
der Gewinnrücklage zuzuführen.

(Janett Zaumseil) (Matthias Günther)
Fachbereichsleiterin Bürgermeister

Beschlussvorlage 2019-2024/SR-217
Status: öffentlich

Beratungsfolge: Abstimmung

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef

10.02.2022 Hauptausschuss Vorberatung
24.02.2022 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung

Ergebnis der Abstimmung: beschlossen abgelehnt



2019-2024/SR-217

Sachverhalt:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 10.05.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt. Der Prüfbericht lag dem Aufsichtsrat vor. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung
erhob der Aufsichtsrat gegen den Jahresabschluss 2020, den Lagebericht und den Vorschlag zur
Ergebnisverwendung keine Einwendungen. Der Jahresabschluss der Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH, der Lagebericht sowie der Ergebnisverwendungsvorschlag
wurden vom Aufsichtsrat gebilligt.

Anlagen: keine

Finanzielle Auswirkungen: keine


